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Ueber Deutſchlands Landſtände in der ältern

und in der jetzigen Zeit .

Es erſchien in der jüngſten Zeit in öffentlichen
Blättern eine Reihe von Artikeln , welche mit hiſto⸗

riſcher Ungenauigkeit eine Vergleichung zwiſchen den

alten landſtändiſchen Verfaſſungen in Deutſchland

zur Zeit des deutſchen Reichs und den neuen Ver⸗

faſſungen anſtellen . Da das Ungründliche , wenn es

nur in eine glänzende Sprache eingekleidet wird ,
wenn es eine Tendenzſprache führt , Manchen blendet

und ſeinem Urtheile eine falſche Richtung anweist ,

ſo wird es nicht zwecklos ſein , in pragmatiſcher Weiſe

einige hiſtoriſche Notizen zuſammenzuſtellen , beſon⸗
ders aber darauf hinzuweiſen , wie die Behauptung

ſowohl gegen die Geſchichte als das poſitive Recht

verſtößt , als könnten die heutigen Verfaſſungen con⸗

ſtitutioneller Staaten nur aus den altdeutſchen er⸗

klärt werden , als ſeien die erſteren , wie man ſich

auszudrücken beliebt hat , keine repräſentative , ſon⸗
dern deutſche monarchiſch⸗ſtändiſche .
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„ „

Wenn es ſich bloß um den Gebrauch dieſer beiden

Wörter „ repräſentative “ und „ deutſch⸗

monarchiſch⸗ſtändiſche “ handelte , ſo wäre die

Sache der Beſprechung nicht werth ; allein man ver⸗

bindet damit in der jüngſten Zeit tiefgehende Be⸗

ziehungen , und ſomit handelt es ſich nicht bloß um

einen Wortſtreit .
Dieſe Zeilen machen nicht darauf Anſpruch , un⸗

entdeckte hiſtoriſche Schätze zu Tage zu fördern , ſon⸗
dern nur Vorhandenes Jedermann leichter zugäng⸗
lich zu machen , und an der Hand der Geſchichte

nachzuweiſen , wie Manches anders ſich verhält , als

Tendenzartikel kategoriſch ausſprechen .
Wir wollen in kurzen Umriſſen den Urſprung , die

Entwickelung , die Abnahme , den Verfall und das

Wiederaufleben ſtändiſcher Verfaſſungen in Deutſch⸗
land zeichnen .

Aus Anführern in Kriegs - und Freiſchaaren⸗

Zügen entſtanden die Fürſten ( Furiſte , Kuning ) ,
deren Würde bald erblich wurde . Ihre Gewalt war

jedoch keineswegs unbeſchränkt . Schon Tacitus in

ſeinem Werke über die Sitten der Germanen ſagt
im 7. Kapitel : „ Auch haben die Könige keines⸗

wegs unbeſchränkte freie Gewalt , ſondern bei minder

ulg
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wichtigen Angelegenheiten pflegen ſie mit den Für⸗
nehmſten , bei den wichtigeren mit Allen ( dem Volke )
Rath . “ Dieſes war immer bei denjenigen Gegen⸗
ſtänden der Fall , welche die Geſammtheit betrafen ;
während die Angelegenheiten der Gemeinden und der
Gauen durch die Gemeindsverſammlungen ( Märker⸗
Dinge ) und Provincialverſammlungen ( Gau⸗Dinge )
geregelt wurden .

Noch unter der Herrſchaft der erſten fränkiſchen
Könige zogen die Freien nur in einen von der Volks⸗

verſammlung beſchloſſenen Krieg , zahlten keine Ab⸗

gaben und erkannten keine Strafgewalt des Königs
über ſich . Er war bloß der Leiter des beſchloſſenen
Kriegs und der oberſte Richter ; daher wurde er

auch oft , wie noch bei dem römiſchen Schriftſteller
Ammianus Marcellinus , nur „ mächtigſter Rich⸗
ter “ genannt .

In dieſer Zeit alſo finden wir die Volkshoheit am

ausgebildetſten .

§„ 35

Mit der Ausdehnung des Frankenreichs und der

Unterjochung der Römer durch die Franken erwei⸗

terten die Könige in dem neuen Reiche ihre Gewalt

allmälig , indem ſie die Rechte , welche ihnen gegen
die Beſtegten zuſtanden , wie namentlich die Leiſtung



von Frohnden , Steuern , Zöllen , den Einzug herren⸗

loſer Güter , die Confiscation derſelben u. ſ. . , auf
die freien Franken ausdehnten , und ſich mit einer

Menge Beamten umgaben , welche ſie ſich durch Ver⸗

leihung von Aemtern , Auszeichnungen und Gütern

anhänglich machten . Es verſchwand der Stand der

Gemeinfreien immer mehr , und zur Zeit Chlotar ' sI .
war die urſprüngliche Volksverſammlung ſchon zu
einer Verſammlung der Reichsſtände , nämlich der

höheren Geiſtlichkeit , des Adels , namentlich des mit

Hof - und Staatsämtern verſehenen , zuſammenge⸗
ſchrumpft , welche man gewöhnlich mit dem Namen

der Verſammlung des März - oder Mai⸗

feldes bezeichnet .

Dieſe berief der König , und brachte dort die An⸗

gelegenheiten , die er berathen wiſſen wollte , vor ;
und er war es , der nach der Anhörung der Ver⸗

ſammlung den definitiven Beſchluß erließ . Es hatte
alſo damals der Gemeinfreie gar keine , die Vor⸗

nehmen nur eine berathende Stimme bei den allge⸗
meinen Angelegenheiten .

Dieſe Ausdehnung der königlichen Gewalt von
den beſiegten Römern auf die freien Sieger ging je⸗
doch nur allmälig und unter ſchweren Kämpfen vor

ſtch , wie unter Andern Gregor von Tours , III , 36,
uns erzählt , und hatte ihren erſten Grund in der
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Vermiſchung der Sieger mit den verweichlichten Rö⸗

mern und in der Annahme ihrer Geſetze , welche die

abſolute Herrſchaft begünſtigten , und endlich in der
veränderten Wehrverfaſſung , welche dem ärmeren

Freien Kriegesdienſt zu leiſten unmöglich machte ;
und doch war in jenen ruheloſen Zeiten der Begriff
eines Kriegers von dem Begriff eines Freien faſt un⸗

zertrennlich .
Von der Zeit der fränkiſchen Könige bis gegen

das 13te Jahrhundert nahmen die Streitigkeiten der

Großen unter ſich , mit den Kaiſern und dem römi⸗

ſchen Stuhle alle Kräfte in Anſpruch ; der Reichs⸗
körper war eine zerriſſene , bewegte , gährende Maſſe ,
aus der ſich nur hier und da ein ordnendes Element
und Streben nach einem geſetzlichen Zuſtande , An⸗

ſtreben gegen die Ausdehnung der landesherrlichen
Gewalt , namentlich in den Städten , hervorthut ;
wie der Bund der Hanſa , 1241 und 1247 , lediglich
den vorgedachten Zweck hatte und großentheils er⸗

reichte, obwohl man 1231 verſucht hatte , durch einen

Reichstagsſchluß ihn zu vernichten .
Unter jenen Kämpfen des Mittelalters , nament⸗

lich in der Hohenſtaufen ' ſchen und folgenden Zeit ,
bildete ſich die Landeshoheit immer mehr aus , und
aus den früheren kaiſerlichen Würdeträgern und Be⸗

amten wurden Landesherren , die das kaiſerliche An⸗
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ſehen ſtets angriffen und ſchwächten . Daher begeg⸗
nen wir auf jeder Seite der Geſchichte jenes Zeit⸗
raumes Bündniſſen der Fürſten gegen den Kaiſer ,
Bündniſſen der Städte mit dem Kaiſer gegen die

Fürſten u. ſ. w. Wenn nun aber der Kaiſer des
Streites mit einem der Fürſten ledig werden wollte ,
geſchah es immer auf Unkoſten der kaiſerlichen Ma⸗
jeſtät , durch Verleihung von Privilegien und Ge⸗

rechtſamen , Beſtätigungen von Gebietsanſprüchen
und Belehnungen ; und damit bildete oder befeſtigte
ſich ein oberherrliches Recht gegenüber allen auf
dem Territorium der Landesherren Angeſeſſenen .

Dieſe inneren Zerwürfniſſe Deutſchlands , dieſes
Bündeweſen , das loſe Band zwiſchen den Fürſten
und Herren des Reichs und dem Kaiſer , der öftere
Herrſchaftswechſel in den Ländern , bald durch förm⸗
liche Vertreibung , nominelle Abſetzung oder Aech⸗
tung des Territorialherrn , der durch dieſe Wirren

hervorgerufene , das Land drückende Geldaufwand ,
die Vergrößerung der Privatſchulden der Fürſten ,
bewirkten nun zwiſchen Fürſten und Unterthanen
ebendasſelbe , was zwiſchen dem Kaiſer und den Ter⸗
ritorialherren obwaltete , nämlich daß die in dem
Territorio geſeſſenen beſonderen Stände zuſammen⸗
traten und Bündniſſe ſchloſſen , um der landesherr⸗
lichen Gewalt entgegenzuſtreben . Dieſes war aber



umſo leichter , als , gleichwie die kaiſerliche Gewalt ,

abgeſehen von den Erblanden , lediglich von dem

guten oder böſen Willen der Fürſten und Herren ab⸗

hing , eben ſo dieſe wiederum von ihren Vaſallen ,

Dienſtleuten und Städten abhingen . Was die Für⸗

ſten dem Kaiſer gethan , thaten ihnen ihre Vaſal⸗

len , Dienſtleute , die Geiſtlichkeit und Städte wie⸗

der , und gleichwie ſie mit der kaiſerlichen Gewalt

vereint die Volksfreiheit unterdrückten , eben ſo be⸗

dienten ſich die verſchiedenen Corporationen und

Stände der zwiſchen Kaiſer und Fürſten beſtehen⸗

den Zerwürfniſſe gegen Letztere zur Sicherung oder

neuen Erwerbung der Rechte , die entweder nicht

gewährt oder ihnen entriſſen worden waren .

Die verſchiedenen Stände , welche zuerſt auf dieſe

Weiſe , und meiſtens mit Ausſchluß des Bauern⸗

ſtandes , den man ( kraft allgemein angenommener An⸗

ſicht ) als unfrei verachtete , zuſammentraten , waren

der landſäſſige Herren - und Ritterſtand , die Geiſt⸗

lichkeit ( Prälaten ) und Städte . Sie ſind die Factoren

der alten deutſchen Landſtände des Mittelalters⸗

Dieſes im Allgemeinen .

F. 4.

Zur Charakteriſirung der alten deutſchen Land⸗

ſtände insbeſondere und um die Unterſcheidungs⸗



gen genau kennen zu lernen , muß das Folgende in

nachſtehende Abtheilungen gebracht werden :

I . Urſprung und Alter derſelben .
II . Wer dazu gehörte .

III . Ihre Befugniſſe und ihre Wirkſamkeit .
IV . Ihre Abnahme und Verfall und deren Ur⸗

ſachen .

§ . 55

Ad I. Es iſt viel über das Alter und den

Urſprung der Landſtände geſtritten worden .
Die bekannteſten älteren Theorien waren die von

Pütter , Häberlin , Moſer , Poſſe , Möſer und Kluit .
Die Einen erklärten , die Landſtände ſeien älter ,

als die Landeshoheit , Andere , ſie ſeien ſo alt als
die Landeshoheit , die Dritten beſtimmen das 15te
Jahrhundert als die Zeit ihrer Entſtehung , wieder
Andere ſchwanken zwiſchen dem 12ten , 13ten , 14ten
und 15ten Jahrhundert . An allen dieſen Meinun⸗

gen iſt etwas Richtiges , und die Wahrheit ſcheint
nahe zu liegen . Sie ergibt ſich aus dem Kreislaufe
der Dinge .

In der älteſten Zeit ( oben §. . ) , in welcher die
Macht der Könige am beſchränkteſten war , finden
wir das Syſtem der Nation und ihrer Repräſentation

Merkmale von den heutigen ſtändiſchen Verfaſſun⸗ in9
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in der Volksverſammlung als der Verſammlung
aller Stimmfähigen , das heißt aller Freien am

ausgebreitetſten . Dieſe Art der Vertretung war
eine natürliche und angemeſſene bei Völkern , die

nicht viel Köpfe zählten . Jene Zeiten waren auch
noch zu unbehülflich , um die Volksrepräſentation ,
wie ſie die neuere Zeit ſyſtematiſirt hat , aufzufin⸗
den und zu organiſtren ; auch hätte ſich eine ſolche
Organiſation mit dem Leben und den Sitten des
Volkes nicht vereinigen laſſen . Es ſetzt nämlich
ſchon eine weit fortgeſchrittene Ausbildung des ge⸗
ſellſchaftlichen Körpers voraus , um die Urwähler ,
Wahlmänner , und dieſe die Repräſentanten wäh⸗
len , oder die Urwähler ohne jenes Medium ihre
Vertreter ſich ausſuchen zu laſſen . Am allerwenig⸗
ſten aber hätte ſich mit jener Zeit das Syſtem einer

doppelten Repräſentation , ähnlich dem heutigen

Zweikammerſyſtem , vertragen .
Als nun aber ſpäter der römiſche Einfluß auf die

Sitten merklich ward , feſte Wohnſitze entſtanden ,
Gewerbe und Ackerbau betrieben wurden , als gar die

Niederlaſſung germaniſcher Völker unter den beſieg⸗
ten Römern ſtattfand , als das Frankenreich auf dieſe

Weiſe mächtig an Gebiet und Seelenzahl , mithin die

alten Nationalverſammlungen ſchwieriger wurden ,
verwandelte ſich durch die wachſende Macht der Kö⸗
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nige die alte Repräſentation in eine reichsſtändiſche ,
die ſich mehr oder minder , je nach der Macht der

Könige oder der Großen , bis in das Mittelalter

herab , d. h. bis zu der Zeit erhielt , in welcher wie⸗

der ein Aufwärtsbilden der ſtändiſchen Verfaſſung

ſichtbar wird ; wie ſie bis dahin ſtets mehr und mehr

abwärts gegangen war .

Der Sinn für die ſtändiſche Vertretung lebte bei

der Nation aber immer fort , denn ſelbſt zur Zeit

der höchſten königlichen Gewalt finden wir noch un⸗

ter dem Namen Diaèeta , Conventus , Parlamentum ,

Synodus , Comitia , Placita , Curiæ solennes Frie⸗

densgeſellſchaften und Bundestage , Schatten der alten

Vertretung .
Die Comitien waren die Verſammlungen der

Heerbannmannſchaft unter Vorſitz des Herzogs , wo⸗

bei die Heerbannangelegenheiten zur Sprache kamen ,
alſo in Kriegsſachen ; die Placita oder Parlamente

große Gerichtstage in Civilſachen , wozu jeder Zu⸗
tritt hatte und ſeine Klagen und Beſchwerden vorbrin⸗

gen konnte , auch das Gewohnheitsrecht und Normen
in bürgerlichen Angelegenheiten feſtgeſtellt wurden .

An den Curien oder Lehenhoftagen unter dem

Vorſitze der Lehenherren wurden mit den Vaſallen
die Lehensverhältniſſe berathen und beſtimmt . End⸗

lich die Bundestage , nämlich die Sitzungen der Ver⸗
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bündeten , Städte , des Adels , der Fürſten , einzeln

und unter ſich , zur Berathung gemeinfamer Angele⸗

genheiten , durch Abgeordnete der einzelnen Bündler ,

von welchen oben , §. 3, die Rede war .

Wir entnehmen alſo hieraus , daß bis zu der Zeit ,

in welche viele die eigentliche Entſtehung der Stände

ſetzen , dieſes Inſtitut nie erloſchen , ſondern nur her⸗

abgekommen war , und daßes ſich von dieſer Zeit ,
nämlich dem 14ten und 15ten Jahrhunderte an , wie⸗

der hob , um nach dem dreißigjährigen Kriege wieder

allmälig zu ſinken , ein Zuſtand , der mit Ausnahme

einiger Länder bis in die neuere Zeit fortgedauert hat ,

wo ſich dann eine neue Epoche ſtändiſchen Lebens

bildet .

Sehen wir nun aber genauer nach , aus welchen

Elementen das Wiederaufleben der Stände im 14ten

und 15ten Jahrhundert hervorging .

Das erſte Element iſt der in der Nation noch fort⸗

lebende Sinn für dieſes alt hergebrachte Inſtitut , das ,

wenn auch vielfach modifieirt , doch nie ganz erloſch .

Gerade das Streben , einer abſoluten Herrſchaft

nicht unterworfen zu ſein , rief den Kampf der Gro⸗

ßen , der Herzoge und Grafen gegen den König oder

Kaiſer , hervor .

Die Herzoge und Grafen aber hatten wieder ihre

Dienſtleute und Vaſallen , mit welchen ſich die land⸗
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ſäſſigen Prälaten und Städte verbanden , um ſich
gegen die Uebergriffe ihrer Herren zu ſchützen.

Alle dieſe Dienſtleute , Vaſallen , Prälaten und

Städte aber hatten ihre Lehenbriefe , Dienſtbriefe ,

Schirmbriefe , Privilegien , welche der Territorial⸗

herr nicht verletzen durfte , und griff er den Einen an,
ſo ſtanden alle wie ein Mann auf , weil jeder für ſein
Recht fürchtete . Häufig aber wurden durch kaiſer⸗
liche Freigebigkeit , namentlich mit Gütern Geächte⸗
ter , durch Erbfall , Beilegung von Succeſſtonsſtrei⸗

tigkeiten im Vergleichswege und Einigungen , Terri⸗

torien geſchaffen , welche aus den verſchiedenartigſten
Theilen hinſichtlich der Klaſſen von Perſonen , wie
der Gerechtſame , zuſammengeſetzt waren ; und eben

ſo war es der Kaiſer , der durch Verleihung oder

Beſtätigung von Privilegien der aufkeimenden Lan⸗

deshoheit ein Gegengewicht in die Waage legte ,
was er allerdings ſo lange thun durfte , bis der
Kampf um die Landeshoheit entſchieden war .

Bedurfte nun der Territorialherr des Dienſtes
ſeiner Leute und Vaſallen , der Mannſchaft und des
Geldes der Städte und Prälaturen , ſo mußte er
häufig zweifelhafte Privilegien neben althergebrach⸗
ten beſtätigen , neue ertheilen , und die früher mit
dem Kaiſer gemeinſam angewandte Gewalt zur Un⸗
terdrückung der Volksfreiheit ward nun beim Kampf
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gegen den Kaiſer oder die andern Großen ein Mittel

zur theilweiſen Wiedererwerbung des Entzogenen .
Die Erhebung regelmäßiger Steuern war im Mit⸗

telalter ein undurchführbares Ding ; wie früher die

Einkünfte des Königs faſt lediglich auf den Ertrag
ſeiner Kammergüter oder Domänen reducirt waren ,
eben ſo war es bei den Territorialherren der Fall ;
bedurften dieſe Geld , ſo mußten ſie das Land da⸗

rum angehen , und daher kömmt es , daß man den

erſten Urſprung der Landſtände gewöhnlich in dem

landesherrlichen Schuldenweſen , hervorgerufen durch
Kriege , Zerwürfniſſe , Prachtliebe u. drgl . , ſucht ,
indem nämlich die Landesherren entweder die ver⸗

ſchiedenen Stände des Landes um eine Beiſteuer zu
deren Tilgung angingen oder von ihnen verlangten ,
die Bürgſchaft für dieſelbe zu übernehmen , bei wel⸗

cher Gelegenheit ſich denn dieſe Stände gewiſſe Pri⸗
vilegien oder Gerechtſame ausbedungen .

Man ſieht aber aus dem Bisherigen , daß die

Bewilligung von Steuern keineswegs die nächſte

Urſache zur Ausbildung der Landſtände iſt , ſondern

daß ſie nur dazu beitrug , und daß unter dieſen
Ständen ſchon vorher eine auf Privilegien oder

Gerechtſame baſirte Vereinigung beſtanden haben

muß .
Wir entnehmen ferner daraus , daß von einer
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abſoluten Herrſchaft in Deutſchland niemals die

Rede war , und noch in der letzten Zeit des Reichs

konnte der Landesherr bei dem höchſten Reichsge⸗

richt verklagt werden , ein Inſtitut , deſſen Wieder⸗

einführung auf dem Wiener Congreß berathen , aber

in der alten Weiſe nicht beliebt wurde .

So viel iſt an der vorhin berührten Theorie rich⸗

tig , daß weil die Steuerbewilligung das ganze Land

treffen mußte , weil die verſchiedenen Stände niemals

eine fürſtliche Gewalt in der Ausdehnung anerkann⸗

ten , daß Schulden des Landesherrn als Schulden

des Landes betrachtet werden mußten , folglich ohne

Zuſtimmung der Stände eine ſolche unausführbar

war , dieſelben daher um ihre Zuſtimmung gehört

werden mußten , hierin der erſte Keim zur Bildung

einer Corporirung der Stände liegt .

So trug am meiſten zum Untergang König Ot⸗

tokars von Böhmen das Zerwürfniß mit den Stän⸗

den des Landes und ſein Streben , abſolut zu regie⸗

ren bei , und kaum war er beſiegt , ſo ließen ſich

dieſelben von Kaiſer Rudolph ihre Freibriefe beſtä⸗

tigen . Die gewöhnlichen Formen der älteſten Ver⸗

faſſungsbriefe ſind die der Freiheitshriefe , Verträge

und Vergleiche . Es ſind alſo die älteſten Urkunden

über ſtändiſche Vertretung , nicht Gnadenacte der

Fürſten , ſondern Verträge , denen häufig das Ge⸗
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ding beigefügt war , daß wenn der Landesherr den

Vertrag breche , die Stände berechtigt ſein ſollten ,

ſich mit Gewalt in ihren Rechten zu ſchützen.
So heißt es in einer ſächſiſchen Urkunde von 1438 :

„ Ob aber hierüber wir oder unſere Erben —

„eine ungewöhnliche Steuer als die obbeſchrie⸗
zbene oder ſonſt einigerlei andere Neuerung , die

„ vor Alter nicht geweſen , von unſern Landen

„fordern würden , und ſie darauf bedrängen und

„nöthigen wollten , wovor uns Gott bewahre ,

„ ſo mögen ſich dieſelben unſere Lande wegen

„ſolcher Steuer und Neuerung mit einander ver⸗

„tragen , ſich zuſammenſetzen , und ſich gegen

„ uns , unſere Erben und Nachkommen eines ſol⸗

„chen ſchützen und aufhalten , und wenn ſie

„dieſes thun , ſo wollen wir oder unſere Erben

„es ihnen weder verdenken , noch an ſie wollen ;

„noch ſoll es ihrem geleiſteten Eide keinen Ein⸗

„trag thun . “
So erkennt der Herzog Ludwig von Lüneburg

im Jahre 1355 die ſtändiſchen Rechte an .

Allein ſchon aus den Jahren 1302 , 1307 , 1311

finden wir urkundlich nachgewieſen , wie z. B. in

Baiern der Landesherr ohne der Stände Bewilli⸗

gung wenig ausrichten konnte .

Man kann daher mit vollem Rechte behaupten ,
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daß die menſchlichen Einrichtungen , wie die Natur ,
einen Kreislauf einhalten . Die Volksvertretung ſtand
im Frühlinge in der älteſten uns beurkundeten Zeit ,

ſie welkte unter den fränkiſchen Kaiſern , ihre Blät⸗

ter fielen unter den letzten Carolingern und erſten

deutſchen Königen , der Winter brach herein , bis

im 13ten , 14ten , 15ten und 16ten Jahrhundert
der Baum des Volkslebens neue Knoſpen trieb . Es

iſt daher richtig , daß die Elemente der Volksver⸗

tretung immer noch in der Nation fortlebten , ob—

gleich es an einer förmlichen Organiſation mit voll⸗

beſtimmten Rechten und Grenzen fehlte , und man
kann alſo mit Recht ſagen , daß in Deutſchland
eine abſolute Herrſchaft nie beſtanden hat .

836 .

Ad II . Was nun die Perſonen angeht , welche

zur Vertretung der Landesangelegenheiten berufen
waren ( man gebraucht abſichtlich das Wort Landes⸗

angelegenheiten und nicht Angelegenheiten der Stände ,
weil letztere das Geſammtintereſſe dadurch vertreten ,

daß die von ihnen bewilligte Steuer durch ſie wieder

auf ihre Unterſaſſen angelegt wurde und ſie eben ſo
dieſe mitvertraten , wenn ſie ſich ſelbſt vertraten ) , ſo
finden wir allenthalben die drei Factoren : Ritter⸗

ſchaft , Prälaten und Städte . Der Ritter , der ein
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Gut beſaß , und in ſpäterer Zeit jeder Beſitzer
eines Ritterguts , der Abt eines landſäſſi⸗
gen Kloſters , der Magiſtrat einer Stadt ,
waren die Auserwählten .

Selten war der Bauernſtand vertreten , und
nur von Würtemberg und Tyrol iſt es außer Zwei⸗
fel , daß derſelbe gleich den andern Ständen feſte
verbriefte Rechte der Theilnahme an ſtändiſcher Ver⸗

ſammlung hatte .
In dieſer Art der Zuſammenſetzung der Landſtände

liegt der charakteriſtiſche Unterſchied alter landſtän⸗

diſchen Verfaſſungen von den heutigen .

3 5

Ad III . Was nun ihre Wirkſamkeit und

ihre Befugniſſe anbelangt , ſo muß man zur
Anknüpfung an den vorigen Paragraphen zuerſt
fragen :

à. War ihre Vertretung eine Vertretung der

Geſammtintereſſen des Landes ? oder welchen

Umfang hatte ihre Vollmacht ?
b. Wie weit erſtreckte ſich ihre Wirkſamkeit ?

Ad a. Wenn man erwägt , daß die Landſtände aus

der Einigung gewiſſer Klaſſen von Landeseinſaſſen ,

welche verbriefte Rechte oder Privilegien beſaßen ,

hervorgingen , mithin nur die Stände umfaßten ,
11
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welche ſolche Gerechtſame und Briefe beſaßen , ſo Uln

kann von einer Volksrepräſentation im eigentlichen t

Sinne des Worts , d. h. von einer Verſammlung der Hlt

Bevollmächtigten des geſammten Volkes nicht die wnn

Rede ſein . Wie denn überhaupt das Einigungs — 10 f

recht , nämlich das Recht der Freien , mit andern ſtien

Freien ſich zur Erreichung eines gemeinſamen Zwek⸗ W

kes zu verbinden , keineswegs ein Recht aller Landes — Ind

einſaſſen , ſondern nur der Klaſſe der Reinfreien oder ernf

der im Vollgenuß ſtaatsbürgerlicher Rechte befindli⸗ ugeſ

chen war , und gerade die Veranlaſſung zu den Eini⸗ Bulk

gungen gab , welche man mit dem Worte Landſtände ſch

bezeichnete . Wenn nun gleich im erſten Entſtehen ihe

der Landſtände nur die vorhin genannten Klaſſen 80

von Perſonen zuſammentraten und als Factoren Stin

der Landesgeſetzgebung erſcheinen , ſo waren ſie doch nhe

wieder darum Vertreter der Geſammtintereſſen des Ein

Landes , weil ſie durch ihre auf den Landtagen ge⸗ Hlller

faßten Beſchlüſſe und Bewilligungen eben ſo ihre fiign

Unterſaſſen verpflichteten , beziehungsweiſe dieſe ne⸗ Recht
ben den Hofrechten und Weisthümern nach den auf
den Landtagen errichteten Geſetzen behandeln muß —

ten , und bei Steuerbewilligungen die Steuern außf

dieſelben umlegten . Allein eine wahre Landesver⸗ iuſ

tretung iſt dies nicht , weil bei dem Verhältniß gunll
der Ständeglieder zu ihren Unterſaſſen keine Be⸗
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vollmächtigung denkbar iſt . Eine Ausnahme fand
nur da ſtatt , wo ſich ein freier Bauernſtand er⸗
halten hatte und mächtig genug war , ſeine Freiheit ,
wenn auch unverbrieft , geltend zu machen , oder
wo es im Intereſſe der Territorialherren lag , einen
freien Bauernſtand zu haben ; und in dieſem Falle
war es dem Landesherrn keineswegs benommen ,
den drei Ständen einen vierten , den freien Bau⸗

ernſtand , durch Berufung auf die Landtage bei⸗

zugeſellen . Allein trotz alledem kann von einer

Volksrepräſentation da nicht die Rede ſein , wo
ſich Freie , Minderfreie ( Hörige ) und wahre Leib⸗

eigene vorfinden .

Schon aus dieſer Zuſammenſetzung der alten
Stände erſieht man , wie verſchieden ſie von den

modernen , reinen Repräſentativverfaſſungen ſind .
Ein ähnliches Verhältniß hat ſich noch bis in die

neuere Zeit in dem Unterſchiede zwiſchen Gemeinde⸗

bürgern , Hinterſaſſen und Schutzbürgern , ihren
Rechten und Verbindlichkeiten erhalten .

F. 8.

Ad b. Die Wirkſamkeit der alten Stände bis

zu ihrem Verfall und namentlich bis nach der ei⸗

gentlichen Aus bildung der Landeshoheit , nämlich
um die Zeit und nach der Zeit des dreißigjährigen
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Kriegs , war aber keineswegs ſo geringe als Manche

heutzutage glauben oder ſich und andern einreden

wollen .

Schon oben , F. 5, iſt ein Beiſpiel davon an⸗

geführt worden .

Den alten Landſtänden ſtand das Recht zu :
15 Jede ohne ihre Zuſtimmung ausgeſchriebene

Steuer zu verweigern , über die Verwendung
der bewilligten Steuer Rechenſchaft zu ver⸗

langen .
Der Landesherr konnte ohne die Stände we⸗

der Bündniſſe ſchließen , noch Krieg anfan⸗

gen , wenigſtens lag dieſes Recht implicite
im erſten , indem ſie ihm ihre Geldhülfe ver⸗

ſagen konnten .

Er durfte ihre Privilegien , Gerechtſame , über⸗

haupt ihr Eigenthum nicht anfechten , anſonſt
ſie befugt waren , ſich ihm zu widerſetzen .

Das Land oder ſeine Theile konnten ohne ihre

Zuſtimmung nicht veräußert werden .
Sie durften ſich verſammeln , ohne von ihm

berufen zu ſein und ſo oft es das Beſte des

Landes zu erheiſchen ſchien .
Wurde das Land von Mehreren regiert , ſo

vermittelten ſie die Streitigkeiten der Herren
oder entſchieden als Austräge .
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7. Die Geſetzgebung lag in den Händen der

Landesherren und der Stände , und nur mit

ihrem Beirath und ihrer Zuſtimmung konn⸗
ten neue Geſetze gegeben werden .

Für alle dieſe Rechte exiſtiren urkundliche Belege ;
und um die Sache anſchaulicher zu machen , hebt
man Einiges hervor :

So ſagte die Stadt Würzburg im lAten Jahr⸗
hundert zu ihrem Biſchof :

„ Wollte ein Herr auch neue Gebot und Satz
„ſetzen , das iſt alſo Herkommen , daß er es ohne

„die Bürger nicht thun ſoll ; wenn er aber das

„ thun wollt , und ſein Gericht wollt anders ſetzen ,
„ denn von Alters Herkommen war , darwider die

„ Bürger allerwege geweſen . “
So ſchrieb 1485 die Bürgerſchaft der Stadt

Braunſchweig dem Herzog Wilhelm :

„ Wir haben in Gnaden und alter Gewohnheit

„ von Herrn zu Herrn bis auf dieſe Zeit gehabt ,

„daß , wo wir nicht mitrathen , als ſollen

„ wir auch nicht mitthaten . So wir denn in

„dieſer Sache nicht mitgerathen haben , ſollen

„ wir auch nicht verpflichtet ſein , mitzuthaten . “
Als ferner Heinrich der Aeltere von Mecklenburg

in der Stadt Wismar ( einer unmittelbaren Stadt )
ſich ein Haus bauen wollte , bewilligten es ihm
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Bürgermeiſter und Rath nur aus beſonderer Achtung
und mit dem Beding , daß er ſie mit keiner Mauer

umgeben dürfe , die höher als 10 Fuß und dicker als

anderthalb Fuß ſei .

So beſchloſſen im Jahre 1347 in Oberbaiern

Städte und Ritterſchaft :

„ Würden die Herzoge oder deren Amtleute ihrer

„Aller oder eines Mannes , armen oder reichen ,

„Rechte , die die Herzoge beſchworen , überführen

„ und den Schaden nicht wegnehmen in 14 Tagen ,

„ſo ſoll man den Herzog mahnen ſeines Eides ;

„ dann aber ſollen Alle ſtehen für Einen und

„einander geholfen ſein nach ihren Eiden und

„ Treuen , mit Leib und Gut , es ſei gegen die

„ Herren , ihre Amtleute oder wer ſonſt ſie be⸗

„ſchwere . “
Ferner :

„ Alles Geld , was fällt ( von der bewilligten

„ Steuer ) , ſoll geantwortet werden denen von

„der Landſchaft , die dazu erwählet ſind , und

„ dann nach unſer , unſrer Räthe und derſelbigen

„ von der Landſchaft dazu gegebenen Rath aus⸗

„gegeben und ausgelegt werden , zu unſerer Noth⸗

„durft Uns und Land und Leuten zu Nutz und

„ Frommen . “
Im Jahre 1423 waren es in Baiern und 1443
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und 1452 in Oeſterreich die Landſtände , welche durch
ihre ſelbſtändige Thätigkeit die Landestheile und die

Regierung den Fürſtenhäufſern erhielten .
So weit war die Wirkſamkeit der Landſtände im

Mittelalter ausgedehnt und durch Verträge zwiſchen
Landesherren und Ständen anerkannt und befeſtigt ,

ja dieſen Verträgen häufig die Clauſel beigefügt ,

daß das Volk berechtigt ſein ſolle , zur Selbſt⸗

hülfe zu greifen , wenn der Landesherr den Vertrag

nicht heilig halte . Wenn nun auch dieſe Landes⸗

vertretung keine vollſtändige war , weil das Recht in

den Händen gewiſſer Klaſſen und als Repräſentanten
des Landes relativ voraus beſtimmter Perſonen ſich

befand , eine vollſtändige Vertretung aber nur in

den alten Volksverſammlungen oder bei Urwahlen

durch ſämmtliche im Vollgenuß ſtaatsbürgerlicher

Rechte und Selbſtändigkeit befindlicher Perſonen zu

finden iſt : ſo entnehmen wir wenigſtens ſo viel

hieraus , wie himmelweit die urdeutſchen Landſtände

in ihrer inneren Organiſation und rückſichtlich der

ihnen zuſtehenden Befugniſſe von den Repräſentativ⸗

verfaſſungen unſerer Tage verſchieden ſind , und welch

ſchlechten Dienſt jene Pamphletiſten und Journaliſten

der Fürſtengewalt erweiſen , wenn ſie ſich auf die

alten Landſtände berufen , um die jetzigen Verfaffun⸗

gen in Mißcredit zu bringen .
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Welche der heutigen Regierungen wird ihren Stän⸗ Mufn

den frei und unumwunden die Rechte zugeſtehen , Ciet

welche den alten deutſchen Landſtänden verbrieft wa⸗ f

ren ? Welche Regierung wird das Recht der Steuer⸗ N¹

verweigerung einräumen , wie es den alten Ständen U in

zuſtand ? Lolnn!

Vergl . Bundesbeſchluß v. 28 . Juni 1832 , Art . II . id

herrgt
87 benn

Den Landesherren waren dieſe Verfaſſungen ein M

Dorn im Auge , weil ſie den Herrſchaftsgenuß be⸗ Aungd
deutend beſchränkten . So verdroß es den Herzog Fütfer

Georg Wilhelm von Lüneburg gewaltig , von ſeinen umniſ
Ständen Vorſtellungen gegen eine beabſichtigte koſt⸗ Guunt

ſpielige Reiſe nach Italien anhören zu müſſen . Und dieh

ſo ging nun das einzige Streben des Herrſcher⸗ wenift

egoismus dahin , ſich dieſes läſtige Inſtitut vom Du6
Halſe zu ſchaffen , oder es doch , ſo weit thunlich , wenn

zu beſchränken und in den Augen der Maſſe werth⸗ Olaub

los , ja lächerlich zu machen . Wie ſich überall und inön

zu allen Zeiten Leute finden , die feil und beſtechlich Angen
ſind , ſo auch in jenen Zeiten . Ständemitglieder ffung
ſelbſt trugen in Schriften , Reden und Thaten dazu ig
bei , das Inſtitut verächtlich zu machen ; ſie baten Amle
geradezu um Aufhebung , oder richteten ihr Be⸗ 05
nehmen darnach ein, daß die öffentliche Achtung und Mn
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Aufmerkſamkeit ihnen nicht länger zu Theil ward .

Sie ernteten dafür Lob und Spende von ihrem Herrn
und ſäeten Thränen für ihre Mitbürger . Das ſind

jedoch Dinge , die für alle Zeiten und Völker paſſen ,
die im 17ten Jahrhundert in Deutſchland , wie im

9ten unter Napoleon in Frankreich ſich ereigneten ;
und unſere Aufgabe iſt es, die beſonderen Gründe

hervorzuheben , welche den Verfall der Landſtände
bewirkten .

Mit der allgemeineren Verbreitung und Einfüh⸗

rung des römiſchen Rechtes in Deutſchland , das der

Fürſtengewalt bedeutend günſtiger war , als das ger⸗

maniſche , gewannen auch die darin ausgeſprochenen

Grundſätze allmälig feſteren Boden im Volke , wozu
die Hofjuriſten , wie man ſie zu nennen pflegte , nicht

wenig beitrugen . Die religiöſen Spaltungen ließen
das politiſche Leben weit hinter ſich zurück ; und

wenn es galt , gegen einen anders Denkenden oder

Glaubenden zu ziehen , ließ die Schwärmerei oder

der Fanatismus alles Uebrige vergeſſen . Unter Spal⸗

tungen und Parteikämpfen aber können ſich Ver —

faſſungen am wenigſten halten ; der Despotismus

benützt den Parteihaß , um beiden Theilen Zügel

anzulegen .

Dazu kommen die immerwährenden Kriege und

Verwüſtungen , ſodann die ſtehenden Heere , im drei⸗
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ßigjährigen Kriege aufgekommen und nach demſelben fg

beibehalten . Hatte dieſer langwierige , zerſtörende Ponm

Kampf endlich die Ausbildung und Anerkennung der 601

Landeshoheit zur Folge , ſo waren die ſtehenden Mfn

Heere , im Solde des Landesherrn und ihm un⸗ znl

mittelbar ergeben , deren feſteſte Stütze . Jene Mieths⸗ ng

truppen koſteten ſchwere Summen , und die Landſchaft .

weigerte ſich gewöhnlich , ſie herbeizuſchaffen . Hieraus wor

entſprang eine Reihe von Zerwürfniſſen und Zwiſtig⸗ Vön

0 keiten zwiſchen Ständen und Landesherren ; und ge⸗ (1 N

rade dieſe Zwiſtigkeiten wegen der Exiſtenz und um Leſet
die Exiſtenz dieſer Söldnermaſſen bewirkten , daß maßt.

letztere blind dem Landesherrn anhingen , und immer Mult

bereit waren , als drohende ſchlagfertige Macht gegen Ut
die Stände aufzuſtehen . Und gerade die Brauch⸗ 0
barkeit dieſer Söldlinge zu Herrſcherzwecken bewirkte Mof
nun auch , daß man nicht auf die alte Idee der Volks⸗ Neul

bewaffnung zurückkommen mochte , weil Söldner um ſtind
Geld ihren Arm zu jedem Zwecke leihen , was von was
einem anderen Bewaffnungsſyſtem nicht zu erwar⸗ hui
ten war . Uzit

Waren aber gar einzelne Landesherren , wie die Eun
von Sachſen und Braunſchweig , auf auswärtige n
Königsthrone geſtiegen , ſo mußte die Ausdehnung I
der landesherrlichen Gewalt unausbleiblich folgen . Mn

Der Reichsverband war loſe , das Reichsgebäude 9



fing an morſch zu werden , keine kaiſerliche Gewalt

konnte mehr gegen die übergreifende Landeshoheit

Schutz gewähren , und ſo wurden die ſtändiſchen

Verfaſſungen entweder mit Gewalt aufgehoben oder

zur Unbedeutendheit redueirt ; wogegen die Beſteue⸗

rung ihre Fortſchritte machte .

Bei ſolch einem traurigen Zuſtande der Dinge

war ein Cabinetsbefehl des Herzogs Ernſt Auguſt

von Sachſen - Weimar nicht zum Verwundern , worin

er das Raiſonniren der Unterthanen über drückende

Lieſerungen bei halbjähriger Zuchthausſtrafe verbot ,

maßen das Regiment von ihm , nicht aber von den

Bauern abhänge , und er keine Raiſonneurs zu
Unterthanen haben wolle .

Daher ſagte auch von ſeiner Zeit Johann Jakob

Moſer in ſeinem Werke von der Landeshoheit der

deutſchen Reichsſtände : „ In Abſicht auf die Land⸗

ſtände und Unterthanen thun die Großen meiſtens ,

was ſie wollen , und die Mittleren und Schwachen

copiren jene immer mehr , ſo viel ſie können . . . .

Aus dem deutſchen Staatsrecht will ein militäriſches
Staatsrecht , aus der Landeshoheit eine despotiſche

Gewalt gemacht werden , Alles zu thun und zu

laſſen , was einem Regenten , ſeinen Lieblingen und

Miniſtern beliebt . “

Mit den Schritten zur Auflöſung und dem wirk⸗
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lichen Falle des deutſchen Reiches endigte auch eine

gute Zahl ſtändiſcher Verfaſſungen ihr Daſein , theils
in Folge des Lüneviller Friedens und beziehungsweiſe

Reichsdeputations - Hauptſchluſſes und der damit be⸗

wirkten Ländervertheilungen , theils indem man ſie
mit der im Preßburger Frieden erlangten Souve⸗

rainität ( ein von Frankreich entlehnter Begriff , deſſen
Umfang nicht gehörig bezeichnet wurde , weil damit

eine größere Subſumtion unter denſelben möglich iſt )
oder mit der Lage der Dinge nicht ferner vereinbar
erklärte . So in Würtemberg laut Verordnung vom
30 . December 1805 , im Breisgau durch kurbadiſche
Verordnung vom März 1806 , im Großherzogthum
Heſſen durch Verordnung vom 10 . October 1806 ,
in Baiern durch Verordnung vom 1. Mai 1808 , in

Pommern , Holſtein u. ſ. w.
Der Kampf um die Befreiung von der Herrſchaft

des Kaiſers der Franzoſen , der Aufruf an die deut⸗

ſchen Stämme , der damit geweckte Sinn für freieres
Staatsleben , die gegebenen Zuſicherungen der Fürſten
führen uns in die neueſte Lebensepoche ſtändiſcher
Verfaſſungen , uns es wird intereſſant ſein , einen
Blick auf die Verhandlungen des Wiener Congreſſes ,
aus welchem der Artikel 13 der deutſchen Bundesacte

hervorging , zu werfen , und die dort ausgeſprochenen
Anſichten zu verfolgen .
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Bei der Berathung des erſten Projects zur Voll⸗

ziehung des Artikels VI des Pariſer Friedens , wor⸗

nach ein Föderativband die deutſchen Staaten um⸗

faſſen ſollte , wurden die Rechte , welche die neue
Bundesacte den Unterthanen der verſchiedenen Staa⸗
ten gewähren ſollte , Gegenſtand einer umſtändlichen
Erörterung . Würtemberg , Baiern und Baden woll⸗
ten davon nichts in die Bundesacte aufgenommen

wiſſen , weil dieſes ein Eingriff in ihre Souveraini⸗

tätsrechte ſei ; worauf man ihnen entgegenhielt , daß
nur zu oft in der jüngeren Zeit despotiſche Rechte
mit Souverainitätsrechten verwechſelt worden ſeien .
Sie proteſtirten namentlich gegen ein Bundesgericht ,
bei welchem ſie , wie ehemals beim Reichskammer⸗

gericht , von ihren Unterthanen wegen Kränkung

hergebrachter Rechte verklagt werden könnten ; ſie
proteſtirten dagegen , daß der Umfang landſtändiſcher
Rechte durch den Bundesvertrag beſtimmt werde .

Dagegen erhob ſich kräftig Hannover . Es entwickelte ,
wie das Beiſpiel Englands lehre , daß eine freie Ver⸗

faſſung mit der Souverainität wohl vereinbar ſei ,
und daß weder der Untergang des deutſchen Reichs ,
noch Verträge mit dem Kaiſer der Franzoſen , wie
die Rheinbundesacte , den Fürſten ein Recht haben

geben können , ihre Völker abſolut zu beherrſchen ;
Hannover verlangte , daß den Ständen das Recht
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der Steuerbewilligung , der Mitaufſicht über deren

Verwendung , die Theilnahme an der Geſetzgebung
und der Anklage der Miniſter und Beamten bei

Verletzungen verfaſſungsmäßiger Rechte zugeſtanden

werde , und Preußen und Oeſterreich waren mit dieſer

Anſicht Hannovers einverſtanden , obwohl ſie für

ihre Staaten beſondere Vorbehalte hatten . Preußen

namentlich ſprach ſich in allen ſeinen Anträgen hin⸗

ſichtlich der landſtändiſchen Verfaſſungen dahin aus :

daß , abweichend von der Zuſammenſetzung der alten

Landſtände , bei den neuen Verfaſſungen die Ver⸗

tretung aller Klaſſen als Grundſatz gelten müſſe;
es vindicirte den Ständen das Bewilligungsrecht der

Steuern , Theilnahme an der Geſetzgebung und die

Verfolgung verkümmerter Rechte des Volkes am

Bundestage . So ſehr nun auch namentlich von

Seiten Preußens und Hannovers in den erſten Ent⸗

würfen der Bundesacte eine Aufzählung der Rechte
der Landſtände beliebt war , ſo zog man es doch am

Ende vor , den Artikel 13 der deutſchen Bundesacte

in ſeiner vagen Faſſung : „ in allen Bundesſtaaten
wird eine landſtändiſche Verfaſſung ſtattfinden, “ an⸗

zunehmen ; und die Artikel 53 bis 63 der Wiener

Schlußacte haben zu dieſer Unbeſtimmtheit wenig
Beſtimmtes hinzugefügt .

Ein Bundesbeſchluß vom 16. Auguſt 1824 ver⸗
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ordnet : „bei der Ausübung der ſtändiſchen Rechte
müßte jederzeit das monarchiſche Princip unverletzt
erhalten werden “ ; allein auch damit iſt nichts Be⸗

ſtimmtes geſagt .

Intereſſant wird es ſein , einen Blick auf die Be⸗

ſchlüſſe der Bundesverſammlung über die Vollziehung
des 13ten Artikels der Bundesacte zu werfen . — In
den Bundesbeſchlüſſen vom 10 . März 1817 und
12 . Juni desſelben Jahres wurde ausgeſprochen , daß
die Bundesverſammlung darauf zu achten habe , daß
der 13te Artikel der Bundesacte in Erfüllung ge⸗

bracht werde . In der Sitzung vom 22 . December
1817 brachte der mecklenburgiſche Geſandte die im

Artikel 13 gegebene Zuſicherung in dringende Er⸗

innerung ; es erfolgte eine Abſtimmung , und bei

dieſer Gelegenheit äußerte namentlich Preußen :

„ein wahres ſtändiſches Gedeihen könne nur da

ſein , wo ein ernſter und aufrichtiger Wille ſei ,
den Artikel 13 der Bundesacte zu erfüllen . “

Und in der That , nur da , wo es eine Regierung
mit der Verfaſſung redlich meint , wo ſie nicht in

dieſelbe Dinge hinein interpretirt oder heraus dedu⸗

ciren will , die weder im Geiſte noch im Buchſtaben

liegen , iſt ſtändiſches Gedeihen zu erwarten . Wäre

vaher in einer Verfaſſungsurkunde etwas dunkel oder

zweideutig , ſo wird eine Regierung , deren ernſter ,
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aufrichtiger Wille es iſt , den Artikel 13 der Bundes⸗ 10
acte zu erfüllen , nur auf verfaſſungsmäßigem Wege , 1.
nicht durch einen Machtſpruch oder durch eigenmäch⸗

tige That einen ſchwebenden Zweifel erledigen , ſon⸗ 65
dern an dem Satze feſthalten , daß zweifelhafte Stel — fet
len einer Verfaſſungsurkunde nur durch ein unter

Zuſtimmung der Stände zu Stande gekommenes Ge⸗
qus

ſywitz
ſetz erläutert werden können .

fſun
Betrachten wir nun das Weſen der heutigen Ver⸗ Piff

faſſungen und vergleichen wir ſie mit den alten . 66
Bei den heutigen Verfaſſungen müſſen wir unter⸗

ſcheiden zwiſchen den Staaten , in welchen die alten 14
Verfaſſungen in der neueren Zeit fortdauerten oder

nng
wieder hergeſtellt wurden , und den Ländern , in wel⸗

Kuſtn
chen neue Verfaſſungen gegeben wurden . Die erſteren dr Et
können uns , da es ſich hier nicht um eine Special⸗ lb fn
geſchichte der Verfaſſungen einzelner Staaten han— Wuk!
delt , nur inſoferne intereſſiren , als ſie zum Gegenſatz Oi⸗
alter Verfaſſungen gegenüber den neueren ( repräſen⸗ ꝛalltß
tativen ) dienen . Es wird dieſes genügen , das Cha⸗ Dab
rakteriſtiſche beſtehender Repräſentativ⸗Verfaſſungen Aühe
hervorzuheben , und daraus ergibt ſich dann von WMn⸗
ſelbſt , daß Verfaſſungen , welchen dieſe Merkmale Milt
fehlen , keine repräſentative ſein können .

fſn
Wenn wir daher die Frage löſen :

ſ0 8
ob ſowohl nach den Erklärungen der Mächte aui

50 9



dem Wiener Congreſſe und bei den Verhandlun⸗
gen über die Wiener Schlußacte , als nach der
poſitiven Geſetzgebung der einzelnen Länder bei
der Einführung neuer Verfaſſungen , in Gemäß⸗
heit der Bundesacte das repräſentative Syſtem
ausgeſchloſſen ſein ſollte oder nicht ?

ſo wird es ſich ergeben : ob alle deutſchen Ver⸗
faffungen lediglich nach den alten ſtändiſchen bemeſſen
werden können und müſſen oder nicht ?

Es iſt nun kein Zweifel , daß man den neueren
Verfaſſungen andere Grundlagen geben wollte , als
die älteren hatten . Man wollte eine wahre Ver⸗
tretung des geſammten Volkes und nicht gewiſſer
Klaſſen von Perſonen . Hinſichtlich der Wirkſamkeit
der Stände ſollte der Staat nicht durch das Volk
als einen Mitregenten , aber auch nicht ohne das
Volk regiert werden .

Die preußiſche Verordnung vom 22 . Mai 1815
verhieß eine Repräſentation des Volkes .

Das kurheſſiſche Votum in dem Protokolle der

Bundesverſammlung vom 25 . Mai 1818 erklärt,
daß der Ausdruck „landesſtändiſche Verfaſſung “ im
Artikel 13 der Bundesacte mit Repräſentativ - Ver⸗
fafſung gleichbedeutend ſei ; dieſelbe Anſicht findet
ſich im hannöver ' ſchen und ſchwarzburg⸗rudolſtädti⸗
ſchen Votum niedergelegt , und die oben angeführten

12
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Verhandlungen des Wiener Congreſſes ſetzen dieſes

außer allen Zweifel . In der Geſetzgebung einzelner

Länder iſt dieſes poſitiv ausgeſprochen . So wird in

der badiſchen Wahlordnung vom 23 . December 1818

gleich im Eingange die Verfaſſung eine „repräſen⸗
tative “ genannt ; und dieſes harmonirt auf ' s Voll⸗

ſtändigſte mit dem Geiſte der badiſchen Verfaſſungs⸗
urkunde , nach welcher das geſammte Volk in den

beiden Kammern vertreten iſt : in der erſten Kam⸗

mer der Herrenſtand ( Standesherren ) , Ritterſtand

( grundherrlicher Adel ) , Geiſtlichkeit , die Univerſi⸗
täten ; in die zweite Kammer ſind die Abgeordneten

der Städte und der Landbewohner nach Aemter⸗

bezirken berufen ; und beide Kammern zuſammen

bilden den politiſchen Körper der Stände . Es iſt

aber durch denſelben das ganze Volk repräſentirt ,

und eine wahre Repräſentativ - Verfaſſung darum

vorhanden , weil nur durch Beiſtimmung beider Kam⸗

mern ein Geſetz zu Stande kommen kann , nur dann

auch für alle Klaſſen von Perſonen verbindlich iſt .
So wird den Ständen der Name „Vertreter des

Volkes “ in dem landſtändiſchen Grundgeſetze von

Schwarzburg - Rudolſtadt von 1816 , dem weimar⸗

eiſenach ' ſchen von 1816 , dem ſachſen -meiningen' ſchen
von 1824 beigelegt .

Siehe auch das naſſauiſche Verfaſſungsedict von
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1814 und die Erklärung des Herzogs von Cambridge
an die hannöver ' ſchen Stände im Jahre 1814 : „der
Prinz⸗Regent habe ſie berufen , ihm das zu ſein ,
was in Großbritannien das Parlament iſt , ein hoher
Rath der Nation . “

Es ſind alſo die neueren Verfaſſungen im engſten
Sinne des Wortes , d. h. ſolche , die entweder nicht
als eine Beſtätigung früher beſtandener oder eine

Wiederherſtellung früher aufgehobener angeſehen
werden müßten , ſchon kraft ihrer Zuſammenſetzung
und kraft der ausdrücklichen Erklärung in den Quel⸗
len des Bundesſtaatsrechtes und der poſitiven Ge⸗

ſetzgebung einzelner Staaten , wahre Repräſentativ⸗
Verfaſſungen . Denn das iſt gerade das oberſte Kenn⸗
zeichen einer wahren Volksvertretung , daß dieſelbe
nicht in die Hände gewiſſer Klaſſen oder Privilegirter
gelegt iſt , ſondern daß ſie vom Volke im weiteſten
Sinne des Wortes ausgeht , daß alle Staatsbürger
vertreten werden . Sie unterſcheiden ſich aber weiters
von den alten Ständen dadurch , daß ihnen nicht
bloß eine berathende Stimme , wie auf Poſtulat⸗
landtagen , zuſteht , d. h. daß bei organiſchen Ein⸗

richtungen nur ihr Rath gehört wird , ohne daß die

Regierung denſelben zu berückſichtigen verpflichtet iſt ,
ſondern daß kein Geſetz ohne ihre Zuſtimmung zu
Stande kommen kann .
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Eben ſo find ihre Rechte auf der andern Seite

beſchränkter , als die Rechte der alten Stände in

ihrer blühendſten Zeit , d. h. vor der Begründung
der Landeshoheit und deren Uebergriffen , waren , wie

wir oben ſchon hinſichtlich des Rechtes der Steuer⸗

verweigerung , des Rechtes , ſich zu verſammeln , ohne

berufen zu ſein , u. ſ. . , geſehen haben . Ihre Rechte

ſind aber auch wieder ausgedehnter , als die Rechte

der alten Stände , die in den Zeiten ihres Verfalls de

facto exiſtirten . In dieſer Zeit des Verfalls näm⸗

lich hatten die Stände zwar ſelten ein althergebrachtes

oder vertragsmäßiges Recht aufgegeben ; allein die

Ausübung desſelben wurde entweder förmlich unter⸗

ſagt , durch einen tyranniſchen Act der Regierungs⸗

gewalt aufgehoben oder nicht geduldet . Es konnten

daher auch die Lehrer des Staatsrechtes in jener Zeit ,

wie z. B. Gönner , ſich nicht mit Beſtimmtheit dafür

entſcheiden : welche Rechte den Ständen abſolut zu⸗

ſtehen und welche nicht ; weßhalb man ſich damit zu

helfen ſuchte , daß man ihnen das Recht der Petition

unbedingt zugeſtand , und dann verſchiedene Befug⸗

niſſe aufzählte , welche den Ständen nicht oder nicht

unbedingt zuſtänden . Es läuft vurch die ganze deutſche

Geſchichte die merkwürdige Erſcheinung , daß die

meiſten Rechte durch Gewohnheit ( Consuetudine )

ſich bildeten und ( desuetudine ) verloren gingen .
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Ein beſonderes Merkmal der repräſentativen Ver⸗
faſſungen iſt noch dieſes , daß die Beamten auf die
Verfaſſung verpflichtet , daß ſie folglich wahre Staats⸗
diener und nicht bloß Fürſtendiener ſind ; woraus
der Satz der Verantwortlichkeit der Miniſter und der
weitere abfließt , daß ſie dem Volke in der Verſamm⸗
lung ſeiner Repräſentanten Rechenſchaft abzulegen
verbunden ſind . Da aber die Perſon des Fürſten
heilig und unverletzlich iſt , ihm daher keine Verant⸗
wortlichkeit gegenüber dem Volke angeſonnen werden
kann ; da für die Regierungshandlungen die Miniſter
dem Volke in der Verſammlung ſeiner Repräſentan⸗
ten verantwortlich ſind : ſo iſt auch klar , daß , wie
jeder zur Rechenſchaftsablage Verbundene gezwun⸗
gen werden kann , Rechenſchaft zu geben , auch ein
Miniſter von den Ständen zu dieſem Behufe vor die
Schranken der Kammer gefordert werden kann , und
daß er den Repräſentanten des Volkes gegenüber mit
dem Ernſte , der Würde und der Achtung aufzutreten
hat , welche der Rechenſchaftserſtatter demjenigen
ſchuldig iſt , der die Rechenſchaft zu fordern berech⸗
tigt iſt . Nur zu oft verkennen in dieſer Beziehung
die Miniſter ihre Stellung , und vergeſſen , daß ihr
gebieteriſcher Commandoſtab vor den Thüren der

Verſammlung der Repräſentanten liegen bleiben

muß . Dieſe bisherigen Sätze ſind aber um ſo rich⸗
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tiger , als Verfaſſungen nicht jederzeit widerrufliche

Privilegien ſind , mögen ſie nun von der Regie⸗

rungsgewalt allein ausgegangen ( octroyirte ) von

der Nation ausdrücklich oder ſtillſchweigend accep⸗

tirte , mithin immerfort ein doppelſeitiges Geſchäft

vorſtellende ſein , oder mögen ſie auf einem wahren

Vertrage zwiſchen Landesherrn und Ständen beru⸗

hen , wie dieſes bei der würtembergiſchen , braun⸗

ſchweigiſchen , weimar⸗eiſennach ' ſchen , waldeck ' ſchen ,

frankfurter der Fall iſt . Immer erſcheint der Be⸗

amte der Verfaſſung unterworfen und folglich auch

dem verfaſſungsmäßigen Körper der Stände für

ſeine Functionen als Diener des Staats unter Herr⸗

ſchaft der Verfaſſung rechenſchaftspflichtig .

Eine Beſonderheit der modernen deutſchen Ver⸗

faſſungen iſt auch die ſpecielle Garantie , welche

der Bund , außer der allgemeinen , in den landesge⸗

ſetzlichen Verpflichtungen liegenden , den Verfaſſun⸗

gen gemäß Art . 60 gewährt , ein Recht , wovon

mehrere Staaten Gebrauch gemacht haben . Uner⸗

klärlich iſt es , warum Baden , welches dieſe Ga⸗

rantie nachgeſucht hatte , und worauf in dem Bun⸗

desprotokolle von 1818 , §. 214 , Inſtructionsein⸗

holung beſchloſſen wurde , dieſe Sache ſeitdem lie⸗ 1
gen ließ .

0

önEben ſo iſt auch bei den heutigen Verfaſſungen
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die Art der Abſtimmung , nämlich ſo ferne ſie nicht
nach Curien geſchieht , bemerkenswerth .

Es ergibt ſich aus dem Bisherigen , wie weſent⸗
lich hinſichtlich ihrer Entſtehungs - und Ausbil⸗

dungsgeſchichte , hinſichtlich ihrer Zuſammenſetzung
und Wirkſamkeit die urdeutſchen Stände von den

repräſentativen Verfaſſungen Deutſchlands unter⸗

ſchieden ſind ; es ergibt ſich , daß nur unter den

letztern eine ſtaatliche Durchbildung des Volkes

möglich iſt , weil nur da , wo Alle vertreten ſind ,
bei Allen wahre und tiefbegründete Anhänglichkeit
an das Vaterland und ſeine Inſtitutionen wirklich

wird ; es ergibt ſich endlich , wie ſehr ein wahres

Repräſentativſyſtem jedem andern vorzuziehn iſt ,

indem es das geſammte Volk über ſeine Pflichten ,
wie über ſeine Rechte vollſtändig aufklärt , zur
Theilnahme am ſtaatlichen Leben auffordert und die

Annäherung der Regierten zum Regierer durch Ver⸗

mittlung der Verfaſſung fortdauernd fördert . Ein

aufgeklärtes Volk wird aber nie ein ſchlechtes Volk

ſein , weil die politiſche Aufklärung ohne Achtung
vor den Geſetzen und Inſtitutionen des Vaterlan⸗

des nicht denkbar iſt .
Die geſchichtlichen Ereigniſſe , der erleichterte

Verkehr und Ideenaustauſch , der Aufſchwung des

Handels und der Induſtrie , das neue Leben der



Künſte und der denkende Ernſt der voranſchreiten⸗
den Wiſſenſchaft haben aber die Geſellſchaft viel⸗

fach umgeſtaltet , neue phyſiſche und geiſtige Be⸗

dürfniſſe und Anforderungen hat der veränderte

ſociale Zuſtand ins Leben gerufen , und andere Zei⸗
ten heiſchen andere Mittel ; daher ſah man auch
auf dem Wiener Congreß und in der Folggzeit
ein , daß die Verfaſſungen des Mittelalters veral⸗

tet ſind , und durch neue , lebensfriſchere erſetzt wer⸗
den müſſen ; und daher gehört es in das Gebiet

des Unbegreiflichen und Unmöglichen , die Verfaſ⸗
ſungen einer verklungenen Zeit aus ihrem Grabe

hervorziehen , unſerer Zeit anpaſſen und unſere
ſtaatlichen Verhältniſſe aus ihnen erklären , oder

nach jenem Maaßſtab bemeſſen zu wollen . Furcht
vor den Repräſentativverfaſſungen iſt die Furcht
der Finſterniß vor dem Lichte , ein Verkennen des

Charakters der edlen deutſchen Nation , ein Ab⸗

leugnen ihrer Mündigkeit und Selöbſtändigkeit .
Unterdeſſen iſt nach zehnjähriger Verborgenheit

das Schlußprotokoll der Wiener Miniſterialeonferenz
vom 12 . Juni 1834 veröffentlicht und neuerdings
in der würtembergiſchen Kammer officiell als au⸗

thentiſch anerkannt worden .
Dies Actenſtück geht von der Anſicht aus , daß

die beiden Souveränitäten , das Volk und der
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Landesherr , unvereinbar ſeien . Wir citiren
nur den Eingang : „ Aus den Stürmen der Zeit , ſo
lautet er , iſt eine Part ei entſproſſen , deren Kühn⸗
heit , wenn nicht durch Entgegenkommen , ſo doch
durch Nachgiebigkeit bis zum Uebermuth geſtiegen
iſt . Jede Autorität anfeindend , weil ſie ſelbſt ſich
zur Herrſchaft berufen wähnt , unterhält ſie mitten
im allgemeinen politiſchen Frieden einen innern Krieg ,
vergiftet den Geiſt und das Gemüth des Volks , ver⸗
führt die Jugend , bethört ſelbſt das reifere Alter ,
trübt und verſtimmt alle öffentlichen und Privat⸗

verhältniſſe , ſtachelt mit voller Ueberlegung die
Völker zu ſyſtematiſchem Mißtrauen gegen ihre
rechtmäßigen Herrſcher auf und predigt
Zerſtörung und Vernichtung gegen Alles , was

beſteht .

„ Dieſe Partei iſt es , welche ſich der Formen
der in Deutſchland eingeführten Verfaſſungen zu
bemächtigen gewußt hat . ( 1) Ob ſie dieſen ſchein⸗
bar geſetzlichen ( ) , langſamen und ſichern Weg
oder den des offenen Aufruhrs einſchlage , immer

verfolgt ſie den nämlichen Zweck. ( I ) Planmäßig
vorſchreitend begnügte ſie ſich zuerſt damit , in den

ſtändiſchen Kammern den Regierungen gegenüber
eine Poſition zu gewinnen . Allmälig ging ihr
Streben weiter . Zuletzt ſollte die wahre Herrſchaft



*

nicht mehr in dem Staatsoberhaupte con⸗

centrirt bleiben , ſondern die Staatsgewalt in die

Omnipotenz der ſtändiſchen Kammern ver⸗

pflanzt werden . “

So weit iſt dieſe Conferenz hinter dem Wiener

Congreß zurückgeſunken , daß ſie den Fürſten nicht

mehr zum Volk rechnet , und die Stände für eine

„ Faction “ erklärt .

Weder die Geſchichte noch die Wirklichkeit recht⸗

fertigt dieſe Auffaſſung . Ihre Schroffheit iſt ein

miniſterielles Hirngeſpinnſt , die Art und Weiſe ih⸗

res Hervortretens eine hiſtoriſche Ungezogenheit; ihre

Veröffentlichung wird aber dahin führen , daß die

Geſetze und feierlichen Verheißungen von 1815 eine

Wahrheit werden . Denn die Zeit iſt vorüber , wo

die revolutionäre Phantaſie eines Premierminiſters

mehr gilt , als die Einſicht und das Recht eines

ganzen Volks . Der deutſche Bund wurde unter der

Vorausſetzung einer gleichmäßigen Conſtituirung

aller Staaten entworfen , die Form dieſer Conſti⸗

tuirung iſt nicht die der alten Landesherrſchaft , ſie

iſt die conſtitutionelle . Wir haben dies nachge⸗

wieſen . Man vergleiche hiezu noch „ Jacoby das

königliche Wort Friedrich Wilhelms III . “ Wir

haben das Geſetz und die Treue für unſere Anſicht ,
das iſt die moraliſche Seite ; wir haben aber auch

die0.

dieEt

kunn

kutze
inde
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die Geſchichte und die Intelligenz für uns , das iſt

die Seite der Realität in der Sache . Die Zukunft

kann alſo nicht zweifelhaft ſein : es wird in

kurzem nur conſtitutionelle Staaten

im deutſchen Bunde geben . —
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